
,38 

stelle. Es wurde behördlich bestimmt, daß diejenigen, .welche die 
Bewilligung zur Ausfuhr nach dem Auslande erhielten, jeweils ein 
der Hälfte der ausgeführten Menge - entsprechendes (Quantum Kar
toffeln der Zentrale zum preise von 30 Kronen für den Kilozentner 
zur Verfügung zu. stellen hatten. Daraus .wurde dann in erster 
Linie zu dem nämlichen preise der inländische Bedarf durch die 
Zentrale gedeckt. — Aus diesen Kurzen Notizen Kann man entnehmen, 
daß die. genannten drei Zentralen das Land in guter Weise mit 
Fleisch, Gbst und. Kartoffeln versorgten und den Produzenten den 
verkauf erleichterten. 

Die V e r s o r g u n g mit M e h l , welche von jeher zu einem 
ziemlich beträchtlichen Teil auf ausländische Einsuhr angewiesen 
war, war in den ersten Kriegsjahren meist durch Vermittlung der 
Schweiz geschehen. Das Land benutzte zur Zahlung die schwei
zerische Kreditanstalt in Zürich unh übernahm durch längere Zeit 
die durch die Geldentwertung erwachsenen Mehrkosten. Daraus ver
blieb dem Lande allmählich eine Schulid von nahezu 500.000 Franken, 
welch? erst in jüngster Zeit durch die hochherzige Vermittlung des 
Landesfürsten getilgt werden Konnte, von 1917 an erhielt das 
Land namhafte Mehllieseruugen aus Oesterreich. Diese uns sehr-
zu Statten Kommenden Lieferungen Kamen „jedoch mit der im August 
1919 so überstürzt erfolgenden Zollvertragsauflösung gänzlich ins 
Stocken. 

Die im Lande geltenden A u s f u h r v e r b o t e bezogen sich auf 
alle Ur die Lebenshaltung nötigen. Artikel, also in der Hauptsache 
auf Lebensmittel, vorübergehend auch aus Futtermittel für das 
V i e h . — Leider wurden auch bei uns, wie anderswo, der preis-, 
treiberische Wucher, der verwerfliche Schleichhandel und Schmuggel 
die gefährlichsten Feinde der Lebensmittelversorgung.^) 

Während sich der Landtag mit den geschilderten Angelegenheiten 
befaßte, bereitete sich im Stillen ein po l i t i sch e s E r e i g n i s 
vor, das am 7. N o v e m b e r 1918 das Land überraschte. Daß 
Wetterzeichen gesteigerter politischer Unruhe im Anzüge waren, ließen 

-°) L. G . B . Nr. K u. ? l y l s , vcrord. v. 1?. Zinn u. I9. Aug. 1918. 
» ^) Betreffend die Lebensmittelversorgung fei noch auf folgende ini Ver

ordnungswege erlassene Verfügungen aufmerksani gemacht: bezüglich verbrauch 
und Verteilung von Mehl und Brot, Vieh- und Fleischanssuhr und Ausfuhr von 
l^eu im L. G . B- -5, 5, 6, 9, 11 u. 12 v. Jahre 1915, ferner im L. G . B . s n. 
9 v. ) . 191? und betreffend die Schaffung der Stelle eines Lrnährnngskommissärs 
und Strafbesrinimnngen in L. G . B . Nr . 1 1919 v. 25. Zänner I91S. 


